
BAUBEGINN

Muss ich für die beeidigte Baubeginnmeldung (BBM) eine 
Baubeginnerklärung vorlegen?
Nein. Das Datum über den Beginn der Bauarbeiten muss im Antrag angegeben
werden,  der  über  den  Einheitsschalter  für  gewerbliche  Tätigkeiten  (SUAP)
abgegeben wird  (Teilabschnitt  d)  –  Art  der  Maßnahme -  siehe unten).  Die
Angaben zu den Personen oder Firmen, die die Arbeiten durchführen, müssen
in den Teilabschnitte G1 -G2 e h) eingefügt werden.

Muss ich für die Zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbeginns (ZeMeT) 
eine Baubeginnerklärung vorlegen?
Nein,  sofern  alle  Angaben zu den Personen oder  Firmen,  die die  Arbeiten
ausführen, bereits in der Zertifizierten Meldung des Tätigkeitsbeginns (ZeMeT)
gemacht worden sind, die über den Einheitsschalter für gewerbliche Tätigkeiten
(SUAP) weitergeleitet worden ist (Teilabschnitte H1 -H2 und i).
Ja, wenn diese Angaben im Vordruck für die ZeMeT nicht enthalten sind. 
In diesem Fall muss eine PEC-Mail an die folgende Adresse geschickt werden:
5.1.0@pec.bolzano.bozen.it.  Sie  finden  den  Vordruck  für  die
Baubeginnmeldung unter: 
https://opencity.gemeinde.bozen.it/Dokumente/Formulare/5.1.3-
Baubeginnerklaerung 

Muss ich für die Ausstellung einer Baugenehmigung die 
Baubeginnerklärung vorlegen?
Ja. Sie  müssen  eine  PEC-Mail mit  der  Baubeginnerklärung  an
5.1.0@pec.bolzano.bozen.it weiterleiten.  Sie  finden  den  Vordruck  für  die
Baubeginnmeldung unter:

mailto:5.1.0@pec.bolzano.bozen.it
https://opencity.gemeinde.bozen.it/Dokumente/Formulare/5.1.3-Baubeginnerklaerung
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Baubeginnerklaerung 

Die Arbeiten müssen innerhalb eines Jahres ab dem Datum der Zustellung der
Baugenehmigung beginnen. Die Frist für den Beginn der Arbeiten kann mit
einem begründeten Antrag, der nahe am Fälligkeitstermin der Frist eingereicht
werden muss, aufgeschoben werden. 
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